
12. Änderungssatzung der Satzung der Samtgemeinde Dahlenburg über die 
Erhebung von Beiträgen, Gebühren und Kostenerstattungen für die 

Schmutzwasserbeseitigung

Auf Grund der §§ 10, 13 und 58 des NKomVG (Niedersächsisches 
Kommunalverfassungsgesetz) und des § 4 Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) hat der Rat der Samtgemeinde Dahlenburg in seiner Sitzung am 20.12.2021        
folgende 12. Änderungssatzung beschlossen:

             Artikel I

§ 13

Gebührensätze

Die Schmutzwassergebühr beträgt 4,16 €/m³.

 Artikel II

Diese 12. Änderungssatzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft.

Dahlenburg, 21.12.2021       

Uta Kraake
Samtgemeindebürgermeisterin


	§ 13
	Gebührensätze
	Die Schmutzwassergebühr beträgt 4,16 €/m³.

